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ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM RAUMORDNUNGS- UND STÄDTEBAURECHT



	DER REGIERUNG VORBEHALTENES FELD


Antragsteller
…………………………………………………………………………………………….

Objekt der Anfrage
……………………………….…………………………………………………………..

Bezugszeichen der Akte
……………………………………………………….……………………………………






Feld 1 – Referenz über den Standort

Referenznummer des genehmigten Antrags (falls vorhanden): …………………………………

Straße:………………………………………………..…Nr. …………………..

Gemeinde:…………………………………………

Betroffene Katasterparzellen: ………………………………………………………..


Feld 2 

Antragsteller 

Natürliche Person 
Name: …………………………………….Vorname:……………………………
Anschrift
Straße:……………………………………………Nr. ….. Bfk……………
Postleitzahl: ………… Gemeinde:…………………………………………Land: ……………………………………  
Telefon:………………………………Fax:………………………………...
E-Mail:…………………………………………………………………………..
Eigenschaft: |_| Genehmigungsinhaber 		|_| Eigentümer		|_| Mandatsträger

Juristische Person
Bezeichnung oder Firmenname: …………………………………….…
Rechtsform:…………………………………………………………………
Anschrift 
Straße: ……………………………………………Nr. ….. Bfk……………
Postleitzahl: ………… Gemeinde:………………………………………… Land: …………………………………… 
Telefon:………………………………Fax:………………………………...
E-Mail:…………………………………………………………………………..
Sachbearbeiter 
Name: …………………………………….Vorname:……………………………
Eigenschaft:……………………………………………………………………………
Telefon:………………………………Fax:………………………………...
E-Mail:…………………………………………………………………………..

Feld 3 – Informationen oder Unterlagen, betreffend die Arbeiten und Handlungen, für die die Überprüfung der Übereinstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht angefragt wird

(1) Die betreffenden Handlungen und Arbeiten wurden genehmigt (Referenz Genehmigung) und entsprechen der Genehmigung (siehe Unterlagen anbei):
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1) Die betreffenden Handlungen und Arbeiten fallen unter die Anwendung der in Artikel D.VII.1bis erwähnten Vermutung (siehe Unterlagen anbei, die Beweislast der Erfüllung der Bedingungen und des Zeitpunktes der Fertigstellung der Handlungen und Arbeiten obliegt dem Antragsteller):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die betreffenden Handlungen und Arbeiten sind (2):
|_| Handlungen und Arbeiten, die darin bestehen, nach dem 20. August 1994 eine oder mehrere Wohnungen zu schaffen, die den Kriterien für den Erhalt einer Mietgenehmigung oder den Kriterien der Gesundheitsverträglichkeit und der Sicherheit nicht entsprechen.

|_| Handlungen und Arbeiten, die innerhalb eines durch das Gesetz vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur oder seiner Ausführungserlasse anerkannten Gebiets stattfinden.

|_| Handlungen und Arbeiten an einem in Artikel D.IV.14.1 genannten Gut.

|_| Handlungen und Arbeiten, die vor dem 1. Februar 2023 Gegenstand einer gerichtlichen Entscheidung zur Feststellung der Nichtübereinstimmung von Handlungen und Arbeiten mit den Regeln des Raumordnungs- und Städtebaurechts geworden sind, selbst wenn die gerichtliche Entscheidung von noch laufenden Berufungsverfahren betroffen ist. Wenn zutreffend Referenz:.....

|_| Handlungen und Arbeiten, die nach dem 1. Februar 2023 Gegenstand einer endgültigen Verwaltungsmaßnahme im Sinne von Artikel D.VII.19 oder D.VII.20 oder einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung zur Feststellung der Nichtübereinstimmung von Handlungen und Arbeiten mit den Regeln des Raumordnungs- und Städtebaurechts geworden sind. Wenn zutreffend Referenz:..... 

(1) Die betreffenden Handlungen und Arbeiten weisen aus den folgenden Gründen Unterschiede zu der genehmigten Situation auf. Die Unterschiede sind auf den beiliegenden Plänen oder Unterlagen farblich in grün gekennzeichnet und betreffen folgende Punkte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Feld 5 - Beizufügende Unterlagen

Die folgenden Dokumente sind in vier Ausfertigungen beizufügen:

|_|	Genehmigungspläne der ursprünglichen bzw. genehmigten Situation, wenn vorhanden

|_|	Fotos oder Unterlagen, die die ursprüngliche Situation und den Zeitpunkt der Erstellung der Handlungen und Arbeiten unwiderlegbar belegen

|_|	Pläne, Fotos oder Unterlagen der tatsächlich vorhandenen Situation, für die diese Erklärung der Überprüfung der Übereinstimmung angefragt wird

|_|	Ggf. Pläne, Fotos oder Unterlagen von der tatsächlich vorhandenen Situation und den deutlich gekennzeichneten betreffenden Unterschieden zu der ursprünglichen bzw. genehmigten Situation


Die Pläne werden nummeriert und auf das Normformat DIN A4 (21cm auf 29,7 cm) gefaltet.

Feld 6 - Unterschriften

Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Überprüfung der Übereinstimmung nicht von der Verpflichtung befreit Genehmigungen aufgrund anderer Gesetze, Dekrete oder Verordnungen zu beantragen. 

Ich erkläre, dass alle Unterlagen und Angaben der Wahrheit entsprechen und der am ............. [Angabe des Datums] tatsächlich vorhandenen Situation entsprechen.



Unterschrift des Antragstellers oder des Mandatsträgers

…………………………………………………………………….
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DATENSCHUTZ
Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. die zuständige Gemeinde sind gemeinsam verantwortliche Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter www.ostbelgienlive.be/datenschutz bzw. auf der Seite mit der Datenschutzerklärung der Gemeinde. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Ministeriums, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be. Den Kontakt des Datenschutzbeauftragten der Gemeinde entnehmen Sie bitte deren Datenschutzerklärung.

In Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften in Sachen Datenschutz und mit dem Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung (GRE) werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten von dem zuständigen Fachbereich des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn der Antrag bei der Regierung eingereicht wird) bzw. von der Gemeinde (wenn der Antrag bei einer Gemeinde eingereicht wird) ausschließlich zu Zwecken der Bearbeitung Ihrer Akte benutzt.
Diese Daten werden nur den im GRE, insbesondere in dessen Buch IV genannten Behörden, Instanzen, Ausschüssen, Kommissionen und Dienststellen mitgeteilt. Die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde kann Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls Dritte mitteilen, wenn die Gesetze sie dazu verpflichten, oder wenn die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde in gutem Glauben der Ansicht ist, dass die Weitergabe sinnvoll ist, um ein gesetzlichen Verfahren einzuhalten, oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

Diese Daten werden weder verkauft noch für Marketingzwecke benutzt.

Sie werden so lange aufbewahrt, wie die Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gültig ist. Hinsichtlich der nicht mehr gültigen Städtebaugenehmigungen oder -bescheinigungen werden die elektronischen Daten in einer minimierten Form aufbewahrt, die es der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. der Gemeinde ermöglicht, zu wissen, ob Ihnen eine Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gewährt worden ist, und ob sie noch gültig bzw. ungültig ist.

[bookmark: _Hlk26892545]Wenn einer Reaktion der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn Ihr Antrag bei der Regierung eingereicht wurde) oder der Gemeinde (wenn ihr Antrag bei der Gemeinde eingereicht wurde) innerhalb eines Monats nach Ihrem Antrag auf Auskunft oder Berichtigung ausbleibt, können Sie bei der Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen, entweder auf deren Website: https://www.datenschutzbehorde.be, per Post: Datenschutzbehörde, 35 Rue de la Presse – 1000 Bruxelles oder per E-Mail: contact@apd-gba.be.
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